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1. VORBEMERKUNGEN 
 

1.1 Aufgabenstellung 
 
Die Gemeinde Ortenberg plant die Aufstellung des Bebauungsplans "Obstmarkt". Das 

Plangebiet umfasst das Grundstück Flst.-Nr. 6107. Derzeit befindet sich auf dem 

Grundstück eine Obstmarkthalle, welche aber abgerissen werden soll. Mit Aufstellung 

des Bebauungsplans soll auf dem Grundstück Wohnbebauung ermöglicht werden.  

 

Da sich das Plangebiet in der Nachbarschaft der L 99 (Hauptstraße) und der 

Schienenstrecke Offenburg - Hausach (Schwarzwaldbahn) befindet, ist die Straßen- 

und Schienenverkehrslärmeinwirkung auf den räumlichen Geltungsbereich des 

Bebauungsplans "Obstmarkt" zu prognostizieren und durch Vergleich mit den für die 

Bauleitplanung maßgebenden Referenzwerten zu beurteilen. Im Fall einer Über-

schreitung dieser Referenzwerte sind Schallschutzmaßnahmen zu dimensionieren.  

 

Weiter im Süden sowie jenseits der Bahntrasse befindet sich das Gewerbegebiet 

"Allmendgrün". Die zulässigen Schallemissionen aus diesem Gewerbegebiet sind in 

der 2. und 3. Änderung des Bebauungsplans "Allmendgrün" durch Lärmkontingente 

begrenzt worden. Diese Begrenzung stellt sicher, dass die bestimmungsgemäße 

Nutzung dieser Gewerbeflächen keine unzulässige Lärmeinwirkung auf die 

schutzbedürftige Nachbarschaft, insbesondere auch auf das hier interessierende 

Plangebiet "Obstmarkt" verursacht. Auch aus dem westlich an das Gewerbegebiet 

"Allmendgrün" angrenzenden "eingeschränkten" Gewerbegebiet "Allmendgrün II" sind 

im Regelfall keine relevanten Lärm-Immissionen auf das hier interessierende 

Plangebiet zu erwarten. Trotzdem wird in der vorliegenden Ausarbeitung zumindest 

kurzgefasst zur Lärmeinwirkung durch diese Gewerbegebiete Stellung genommen.  

 

Östlich des Plangebiets "Obstmarkt" befindet sich außerdem das Natursteinwerk 

Wöhrle; auch die Lärmeinwirkung durch diesen Betrieb wird zumindest überschlägig 

ermittelt und durch Vergleich mit einschlägigen Referenzwerten beurteilt. 
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1.2 Ausgangsdaten 
 
Von der Gemeinde Ortenberg wurde per e-mail vom 17.10.2023 der vom 

Planungsbüro Fischer, Freiburg, erstellte Entwurf des Bebauungsplans "Obstmarkt" 

mit Stand vom 23.03.2023 überlassen, und zwar ein Übersichtslageplan im Maßstab 

1 : 5000, der zeichnerische Teil des Bebauungsplans (Maßstab 1 : 500) und die 

zugehörigen textlichen Festsetzungen. Zusätzlich wurde ein Schemaschnitt für die 

geplante Bebauung im Maßstab 1 : 100 sowie mit Plandatum vom 11.11.2021 

übermittelt. 

 

Außerdem liegt aus anderem Zusammenhang ein Auszug aus dem Kataster der 

Gemeinde Ortenberg als dwg-Datei vor. 

 

Angaben zur Frequentierung der Schwarzwaldbahn (DB-Schienenstrecke Nr. 4250) 

im hier interessierenden Streckenabschnitt sowie fahrzeugspezifische Randbedingun-

gen wurden von der Deutschen Bahn AG per e-mail vom 16.11.2021 mitgeteilt. 

 

Dem Internetauftritt der Gemeinde Ortenberg wurden u. a. die Bebauungspläne 

"Allmendgrün", "Allmendgrün II", "Hauptstraße I" und "Im Oberen Steinefeld, Am 

Kochgässle und Hinterm Berg" entnommen. 

 

Die örtlichen Gegebenheiten in der Nachbarschaft des Plangebiets wurden bei einem 

Ortstermin am 29.11.2023 durch Augenschein erfasst und teilweise fotografisch 

dokumentiert. 

 
 
1.3 Quellen 

  
[1]  BauNVO (2017-11/2023-07)) 
  "Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
  (Baunutzungsverordnung - BauNVO)" 
 
[2]  Schall 03 (2020-11) 
  "Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)" 
  Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 
  vom 04.11.2020 
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[3]  Verkehrsmonitoring 2019 
  "Amtliches Endergebnis für einbahnige, zweistreifige Landesstraßen in 
  Baden-Württemberg" 
  - hrsg. vom Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 9,  
    Landesstelle für Straßentechnik, Stand 05/2023 
 
[4]  Verkehrsmonitoring 2020 
  "Amtliches Endergebnis für einbahnige, zweistreifige Landesstraßen in 
  Baden-Württemberg" 
  - hrsg. vom Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 9,  
    Landesstelle für Straßentechnik, Stand 05/2023 
 
[5]  DIN 45 691 (2006-12) 
  "Geräuschkontingentierung" 
 
[6]  DIN 18 005 Beiblatt 1 (2023-07) 
  "Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: 
  Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" 
 
[7]  BImSchG (2013-05/2023-07) 
  "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
  Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
  (Bundes-Immissionsschutzgesetz)" 
 
[8]  TA Lärm (2017-06) 
  "Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
  Bundes-Immissionsschutzgesetz 
  (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)" 
   
[9]  Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV (1990-06/2020-11) 
  "Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
  Immissionsschutzgesetzes" 
 
[10] Lärmfibel (2018-11) 
  "Städtebauliche Lärmfibel, Hinweise für die Bauleitplanung" 
  (www.staedtebauliche-laermfibel.de) 
  - Innenministerium Baden-Württemberg 
 
[11] RLS-19 (2019-08) 
  "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" 
  - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Köln; 
    ISBN 978-3-86446-256-6" 
 
[12] Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen 
 Baden-Württemberg über Technische Baubestimmungen - VwV TB (2022-12); 
 hier: A 5 Schallschutz 
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[13] DIN 4109-1 (2018-01) 
 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" 
 
[14] DIN 4109-2 (2018-01) 
 "Schallschutz im Hochbau - 
 Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen" 
 
[15] Heilshorn, T., Kohnen, G. 
 "Geräuschkontingentierung nach DIN 45691, Anwendungsprobleme und  
 -spielräume nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom  
 7.12.2017 - 4 CN 7/16"; UPR 3/2019, S. 81 ff 
 
[16] Ströhle, Mark: 
 "Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler im praktischen Betrieb" 
 - Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Technik - 1999/2000 
 
[17] Gewerbelärm (2000) 
  "Kenndaten und Kosten für Schallschutzmaßnahmen" 
  Hrsg.: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Schriftenreihe Heft 154  
  ISSN 0723-0028  
 
[18] DIN ISO 9613-2 (1999-10) 
  "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; 
  Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren" 
 
[19] DIN 4109-4 (2016-07) 
  "Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Prüfungen" 
 
[20] Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV (1997-02) 

"Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes"  

 
[21] BauGB (2017-11/2023-07) 
  "Baugesetzbuch" 

 
 
2. AUSGANGSSITUATION 
 

2.1 Örtliche und bauplanungsrechtliche Gegebenheiten  
 
In Anlage 1 ist der aktuelle Entwurf des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans 

"Obstmarkt" wiedergegeben. Das Plangebiet wird als "allgemeines Wohngebiet" (WA) 

gemäß § 4 BauNVO [1] ausgewiesen werden. Gemäß diesem Planentwurf sollen im 

nördlichen Bereich des Plangebiets Doppelhäuser und entlang des Südrands 
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Einzelhäuser errichtet werden. Die Gebäude dürfen maximal 2 Vollgeschosse 

zuzüglich eines ausgebauten Dachgeschosses aufweisen.  

 

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist in 1. Näherung eben und niveaugleich. 

 
 

2.2 Verkehrstechnische Situation 
 
2.2.1 Schienenverkehr 
 
Von der Deutschen Bahn AG wurden per e-mail vom 16.11.2021 die in den Anlagen 2 

und 3 wiedergegebenen Daten zur Frequentierung der Schwarzwaldbahn (DB-Strecke 

4250) im Bereich Ortenberg für die Betriebssituation gemäß Fahrplan 2020 sowie für 

das Prognosejahr 2030 mitgeteilt.  

 

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KAT) in den Spalten 5, 7, 9, 11 und 13 

der Tabellen in den Anlagen 2 und 3 orientiert sich an den entsprechenden Tabellen in 

Beiblatt 1 der "Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)" [2]. 

Die Bezeichnung "7-Z5_A4" in den Anlagen 2 und 3 der vorliegenden Ausarbeitung 

kennzeichnet beispielsweise ein Fahrzeug aus der Tabelle "Fahrzeugkategorie 7" (E-

Lok), dort Zeile 5 ("Z5"), d. h. "Radsätze mit Rad- oder Wellenscheibenbremse", mit 

insgesamt 4 Achsen ("A4"). Die Bezeichnungen "10-Z2" und "10-Z15" kennzeichnen 

z. B. Güterwagen der Fahrzeugkategorie 10 mit Radsätzen mit Grauguss-Klotzbremse 

(Zeile 2, "Z2") bzw. mit "Aufbauten von Kesselwagen mit Grauguss-Klotzbremse" 

(Zeile 15, "Z15"). 

 
 
2.2.2 Straßenverkehr 
 
Von der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg sind Daten zur Verkehrs-

belastung der L 99 für eine Zählstelle zwischen Ortenberg und Ohlsbach veröffentlicht 

worden (TK-Zählstelle 7513 1402); die aktuellsten Daten beziehen sich auf die Jahre 

2019 ("Verkehrsmonitoring 2019" [3]) und 2020 ("Verkehrsmonitoring 2020" [4]). 

Aufgrund der Corona-Pandemie war die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke im 

Jahr 2020 auf dem o. g. Streckenabschnitt der L 99 ca. 25 % geringer als im Jahr 2019. 
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Deshalb werden im Folgenden ausschließlich die im Verkehrsmonitoring 2019 [3] 

veröffentlichten Daten der Verkehrsbelastung im Jahr 2019 wiedergegeben. Folgende 

Werte der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) sowie - getrennt für den 

Tagzeitraum (6.00 bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr) - der 

maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken "tags" (Mt) und "nachts" (Mn) und des 

prozentualen Anteils von Motorädern (pMot,t, pMot,n), von Fahrzeugen der Fahrzeug-

gruppe "Lkw1" (p1t, p1n) und der Fahrzeuggruppe "Lkw2" (p2t, p2n) sind dort für das Jahr 

2019 aufgeführt. Die Fahrzeuggruppe "Lkw1" umfasst dabei Lkw ohne Anhänger 

> 3,5 t und Busse, die Fahrzeuggruppe "Lkw2" Lkw mit Anhänger und Sattelzüge: 

 

Straße DTV Mt pMot,t p1,t p2,t Mn pMot,n p1,n p2,n 
 Kfz/24h Kfz/h % % % Kfz/h % % % 

L 99 8525 497 5,0 1,8 0,4 73 6,8 1,4 0,0 

 

Derzeit beträgt die zulässige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auf der L 99 

(Hauptstraße) im hier interessierenden Streckenabschnitt vzul = 50 km/h. 

 
 
2.3 Gewerbliche Nutzungen in der Nachbarschaft 
 
2.3.1 Gewerbegebiete "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" 
 
Südlich des Plangebiets sowie jenseits der Bahntrasse befinden sich die Gewerbe-

gebiete "Allmendgrün" und "Allmendgrün II". Im Plan in Anlage 4 sind die dort jeweils 

als "eingeschränktes Gewerbegebiet" ausgewiesenen Flächen dargestellt. 

 

In der 2. Änderung des Bebauungsplans "Allmendgrün" werden für die in Anlage 4 

eingetragenen Gewerbeflächen GEe1 bis GEe8 die nachfolgend angegebenen 

immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel (IFSP) festgesetzt; in 

der 3. Änderung des Bebauungsplans "Allmendgrün" werden für die Flächen GEe A 

und GEe B folgende Emissionskontingente (LEK) definiert: 
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Gewerbefläche "tags" "nachts" 

GEe1, GEe4, GEe6 IFSP = 61 dB(A) IFSP = 46 dB(A) 

GEe2 IFSP = 62 dB(A) IFSP = 47 dB(A) 

GEe3 IFSP = 59 dB(A) IFSP = 44 dB(A) 

GEe5 IFSP = 60 dB(A) IFSP = 45 dB(A) 

GEe7, GEe8 IFSP = 63 dB(A) IFSP = 48 dB(A) 

GEe A LEK = 61 dB(A) LEK = 46 dB(A) 

GEe B LEK = 62 dB(A) LEK = 47 dB(A) 

 

Anmerkung: 
Die "immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel" (IFSP) und die Emissions-
kontingente LEK stellen Lärmkontingente dar, welche die im Hinblick auf die Lärmentwicklung zulässige 
Nutzung des Grundstücks beschreiben.  
 

Für das eingeschränkte Gewerbegebiet "Allmendgrün II" sind im gleichnamigen 

Bebauungsplan keine Lärmkontingente festgesetzt worden. Alle Gewerbeflächen 

innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans sind als 

"eingeschränktes Gewerbegebiet" ausgewiesen. Gemäß Festsetzung im Bebauungs-

plan "Allmendgrün II" sind in diesem eingeschränkten Gewerbegebiet "nur nicht 

wesentlich störende Anlagen und Betriebe i. S. v. § 6 BauNVO (Mischgebiet) zulässig". 

Ausgenommen sind "Betriebe, die nachweisen können, dass durch besondere 

Baumaßnahmen, Betriebsbeschränkungen oder durch andere geeignete Weise 

Immissionen so weit begrenzt werden, dass keine wesentlich störenden Auswirkungen 

auf schutzbedürftige Nutzungen eintreten."  

 
 
2.3.2 Natursteinwerk Wöhrle 
 
Das Natursteinwerk Wöhrle befindet sich in der Hauptstraße 15 auf Flurstück Nr. 63/2. 

Nahezu die gesamte Außenfläche wird als Lager für Steinplatten genutzt. Hergestellt 

werden Küchenarbeitsplatten, Bäderplatten, Fensterbänke, Treppenstufen usw. aus 

Granit, Marmor oder Kunststein. Der Umschlag dieser Steinplatten erfolgt mit einem 

Dieselstapler. 
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3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN 
 
3.1 Schalltechnische Größen 
 
Als wichtigste Größe für die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung 

und/oder die Beurteilung einer Lärmeinwirkung auf den Menschen dient der A-be-

wertete Schalldruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel" (L) bezeichnet. 

 

Um auch zeitlich schwankende Schallvorgänge mit einer Einzahlangabe hinreichend 

genau kennzeichnen zu können, wurde der "Mittelungspegel" (Lm bzw. LAeq) definiert, 

der durch Integration des momentanen Schalldruckpegels über einen bestimmten Zeit-

raum gewonnen wird. 

 

Die in verschiedenen Regelwerken definierten Orientierungswerte, Immissionsricht- 

oder -grenzwerte für den durch fremde Verursacher hervorgerufenen Lärm beziehen 

sich meist auf einen "Beurteilungspegel" (Lr) am Ort der Lärmeinwirkung 

(Immissionspegel). Der Beurteilungspegel wird in aller Regel rechnerisch aus dem 

Mittelungspegel bestimmt, wobei zusätzlich eine eventuelle erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen (wegen ihres besonderen Charakters oder wegen des Zeitpunkts ihrer 

Einwirkung) durch entsprechend definierte Zuschläge berücksichtigt wird. 

 

Außerdem werden meist Anforderungen an den momentanen Schalldruckpegel in   der 

Weise gestellt, dass auch durch kurzzeitig auftretende Schallereignisse hervorge-

rufene Momentan- oder Spitzenpegel den jeweiligen Immissionsrichtwert nur um einen 

entsprechend vorgegebenen Betrag überschreiten dürfen. 

 

Der "Schall-Leistungspegel" (LW) gibt die gesamte von einem Schallemittenten ausge-

hende Schall-Leistung, der "längenbezogene Schall-Leistungspegel" (L'W) die im Mittel 

je Meter Strecke, der "flächenbezogene Schall-Leistungspegel" (L"W) die im Mittel je 

Quadratmeter Fläche abgestrahlte Schall-Leistung an. 

 

In Bebauungsplänen können für einzelne Teilflächen Werte für das "Emissionskon-

tingent" (LEK) festgesetzt werden. Diese begrenzen die zulässige Schallemission aus 
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der betreffenden Teilfläche derart, dass auch unter Berücksichtigung der jeweils maxi-

mal zulässigen Schallemission aus benachbarten Teilflächen eine unzulässige Lärm-

einwirkung auf außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ge-

legene schutzbedürftige Einwirkungsorte verhindert wird. 

 
Anmerkung: 
Der in Abschnitt 2.3.1 sowie im Bebauungsplan "Allmendgrün", 2. Änderung, verwendete Begriff 
"immissionswirksamer flächenbezogener Schall-Leistungspegel" (IFSP) ist seit Veröffentlichung der 
DIN 45 691 [5] nicht mehr gebräuchlich und wurde in dieser Norm durch den synonymen Begriff 
"Emissionskontingent" (LEK) ersetzt. Deshalb wird auch im Folgenden z. T. von einem Emissionskontin-
gent anstatt von einem immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel gesprochen.   
 

 
3.2 Schalltechnische Anforderungen 
 

 3.2.1 DIN 18 005 Beiblatt 1 
 

In DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] werden - abhängig von der Art der baulichen Nutzung am 

Einwirkungsort - "Orientierungswerte" angegeben, deren Einhaltung oder Unterschrei-

tung als "wünschenswert" bezeichnet wird, "... um die mit der Eigenart des be-

treffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf 

angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen". 

 

U. a. für die hier interessierende Gebietskategorie ("allgemeines Wohngebiet") werden 

diese Orientierungswerte in Anlage 5, oben, aufgelistet. 

 

 Die in DIN 18 005 Beiblatt 1 genannten Orientierungswerte 

"... haben vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit 
schutzbedürftigen Nutzungen und für die Neuplanung von Flächen, von denen 
Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbe-
dürftige Nutzungen einwirken können." 

 
Zur Anwendung der Orientierungswerte wird in DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] weiter aus-

geführt: 

"Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung er-
forderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz 
neben anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung 
bestehender Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Abwägung kann in 
bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere bei 
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Maßnahmen der Innenentwicklung - zu einer entsprechenden Zurückstellung 
des Schallschutzes führen."  

 und 

"Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) werden wegen der unterschied-
lichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräusch-
quellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht 
addiert." 

 
 
3.2.2 TA Lärm 

Gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG [7] sind "Anlagen" im Sinne die-

ses Gesetzes derart zu errichten und zu betreiben, dass keine Immissionen auftreten, 

die "... nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ..." herbei-

zuführen. Als Maß für die im BImSchG als "schädliche Umwelteinwirkungen" be-

schriebenen Geräusche sind bei gewerblichen Anlagen die in der TA Lärm [8] 

definierten Immissionsrichtwerte heranzuziehen. 

 

Die in der Nachbarschaft von lärmemittierenden Anlagen einzuhaltenden "Immissions-

richtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden" sind abhängig von der Art der 

baulichen Nutzung am betrachteten Lärmeinwirkungsort. In der TA Lärm, Abschnitt 6.1 

werden die in Anlage 5, Mitte, aufgelisteten Werte angegeben. 

 

Diese Immissionsrichtwerte sind an den "maßgeblichen Immissionsorten" einzuhalten, 

welche in Abschnitt A.1.3 der TA Lärm definiert werden:   

"a)  bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fens-
ters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Rau-
mes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;   

 b) bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen 
Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen; …"  

 

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist gemäß TA Lärm das nachfolgend verkürzt 

dargestellte Verfahren heranzuziehen: 



 

 

 

Büro für Schallschutz Dr. Jans           Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
 

11 

− Der Beurteilungspegel "tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden während 
der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. Während bestimmter Tages-
zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (an Werktagen von 6.00 bis 7.00 Uhr und 
von 20.00 bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6.00 bis 9.00 
Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr) ist ein Zuschlag 
von 6 dB zum Mittelungspegel in Ansatz zu bringen; ausgenommen hiervon 
sind Einwirkungsorte in Gebieten der Kategorien a) bis d) (Industriegebiete, 
Gewerbegebiete, urbane Gebiete sowie Kern-, Dorf- und Mischgebiete). 
 

− Als Bezugszeitraum für den Beurteilungspegel "nachts" ist "… die volle 
Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, 
zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt …", zu berücksichtigen. 

 
− "Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen 

ein oder mehrere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informa-
tionshaltig ist, ist für den Zuschlag KT je nach Auffälligkeit der Wert 3 oder 
6 dB anzusetzen". 
 

− Der Störwirkung von Impulsgeräuschen ist ggf. durch einen Zuschlag KI 
Rechnung zu tragen; dieser ist entweder pauschal mit einem Wert von 3 oder 
6 dB zu berücksichtigen oder durch Differenzbildung aus Messwerten für den 
Taktmaximal-Mittelungspegel LAFTeq und den Mittelungspegel LAeq zu 
ermitteln. 

     

Hinsichtlich der Beurteilung kurzdauernd auftretender Geräuschspitzen wird in der 

o. a. TA Lärm ergänzend ausgeführt: 

− "Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am 
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten". 

 
 

3.2.3 Verkehrslärmschutzverordnung 
 
In der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [9] werden Immissionsgrenzwer-

te festgelegt, welche beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Straßen und 

Schienenwegen anzuwenden sind. 

 
In der vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

herausgegebenen "Städtebaulichen Lärmfibel" [10] wird ausgeführt, dass bei 

Überschreitung der in DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] genannten Orientierungswerte auch im 

Rahmen der Bauleitplanung zumindest die Einhaltung der in der Verkehrslärmschutz-
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verordnung [9] definierten Immissionsgrenzwerte anzustreben ist, da diese die 

Schwelle zur "schädlichen Umwelteinwirkung" gemäß Bundes-Immissionsschutzge-

setz [7] kennzeichnen; wörtlich heißt es: 

"In diesem Bereich zwischen dem in der Bauleitplanung nach dem Verursacher-
prinzip möglichst einzuhaltenden schalltechnischen Orientierungswert nach DIN 
18 005-1 Beiblatt 1 und dem entsprechenden Grenzwert nach der 16. BImSchV 
besteht für die Gemeinden bei plausibler Begründung ein Planungsspielraum.  
 
Eine Überschreitung der Grenzwerte ist grundsätzlich denkbar, da der sachliche 
Geltungsbereich der 16. BImSchV den Fall einer an eine bestehende Straße 
heranrückenden Bebauung nicht umfasst und die städtebauliche Planung 
erheblichen Spielraum zur Verfügung hat. Bei der Neuplanung eines Wohn-
gebietes dürfte allerdings nur eine besondere Begründung Argumente 
bereitstellen, die eine sachgerechte Abwägung mit Lärmexpositionen jenseits 
der Grenze 'schädlicher Umwelteinwirkung' ermöglicht." 
 

In der Verkehrslärmschutzverordnung werden die in Anlage 5, unten, aufgelisteten 

Immissionsgrenzwerte angegeben. 

 

Gemäß Verkehrslärmschutzverordnung [9] befindet sich der maßgebende 

Immissionsort an Gebäuden auf Höhe der Geschossdecke direkt vor der 

Außenfassade. Bei Außenwohnbereichen wird der Immissionsort in 2,0 m Höhe über 

der Mitte der als Außenwohnbereich definierten Fläche angenommen. 

 

Entsprechend den Vorgaben der Verkehrslärmschutzverordnung sind die 

Beurteilungspegel für Straßen nach dem Verfahren der RLS-19 [11] und die 

Beurteilungspegel für Schienenstrecken gemäß dem Verfahren der Schall 03 [2] zu 

berechnen. 

 
 
3.2.4 DIN 4109  
 
Entsprechend Abschnitt A 5 der baden-württembergischen Verwaltungsvorschrift über 

Technische Baubestimmungen vom 12.12.2022 [12] sind die Anforderungen bei der 

Planung, Bemessung und Ausführung des Schallschutzes im Hochbau gemäß DIN 

4109-1 [13] zu bestimmen. Gemäß Abschnitt 7 dieser Norm erfolgt die Festlegung der 
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erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm auf der 

Basis der jeweils vorhandenen oder zu erwartenden "maßgeblichen Außenlärmpegel". 

Diese maßgeblichen Außenlärmpegel sind gemäß DIN 4109-1 entsprechend den 

Regelungen der DIN 4109-2 [14] zu bestimmen. 

 

Gemäß den Abschnitten 4.4.5.2 ("Straßenverkehr") und 4.4.5.3 ("Schienenverkehr") 

der DIN 4109-2 [14] werden die maßgeblichen Außenlärmpegel des Straßen- und 

Schienenverkehrs wie folgt ermittelt:  

"Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 
Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu 
bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den 
errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. 
 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger 
als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 
Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 
einem Zuschlag von 10 dB(A)." 

 

In Abschnitt 4.4.5.3 der DIN 4109-2 wird speziell zum Schienenverkehr ergänzt: 

"Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in 
Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbau-
teilen ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu 
mindern." 

 

In Abschnitt 4.4.5.1 der DIN 4109-2 wird hinsichtlich der Ermittlung des maßgeblichen 

Außenlärmpegels ausgeführt: 

"Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere 
Anforderung ergibt." 

 

Allerdings ist der zum Schutz des Nachtschlafs (und somit auf der Grundlage der 

Lärmeinwirkung "nachts") ermittelte maßgebliche Außenlärmpegel nur "für Räume, die 

überwiegend zum Schlafen genutzt werden können", relevant. 

 

Bei Gewerbelärmeinwirkungen wird entsprechend Abschnitt 4.4.5.6 der DIN 4109-2 im 

Regelfall als maßgeblicher Außenlärmpegel der maßgebende Immissionsrichtwert 

"tags" gemäß TA Lärm eingesetzt und dieser um 3 dB(A) erhöht.  
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Zur Ermittlung des resultierenden Außenlärmpegels La,res werden die maßgeblichen 

Außenlärmpegel der einzelnen Lärmarten (hier: Straße, Schiene und Gewerbe) 

energetisch addiert. 

 

Auf der Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels bzw. des resultierenden 

Außenlärmpegels errechnet sich das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß R'w,ges 

der gesamten Außenfläche eines schutzbedürftigen Raums wie folgt: 

   R'w,ges  = La - KRaumart + KAL 

und  KAL        = 10  lg (SS/(0,8  SG)) in dB (Gleichung 33 der DIN 4109-2) 

mit 
  La  = maßgeblicher bzw. resultierender Außenlärmpegel in dB(A) 

  KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

     = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,  
     Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,  
     Unterrichtsräume und Ähnliches 

  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

 SS  = vom Raum aus gesehene gesamte Außenfläche in m² 

 SG = Grundfläche des Raums in m² 

 
Sofern vor einzelnen Außenflächen eines Raums unterschiedliche maßgebliche bzw. 

resultierende Außenlärmpegel vorliegen, ist gemäß dem in Abschnitt 4.4.1 der DIN 

4109-2 beschriebenen Verfahren noch ein Korrekturwert KLPB zu berücksichtigen. 

Dieser Korrekturwert "… berechnet sich aus der Differenz des höchsten an der 

Gesamtfassade des betrachteten Empfangsraums vorhandenen maßgeblichen 

Außenlärmpegels und des auf die jeweils betrachtete Fassadenfläche einwirkenden 

geringeren maßgeblichen Außenlärmpegels". 

 
 
3.3 Vorgehensweise im vorliegenden Fall 
 
In der vorliegenden Ausarbeitung werden entsprechend den jeweils zur Beurteilung 

heranzuziehenden Richtlinien folgende zwei Lärmarten unterschieden: 
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1. Betriebslärm 
 
Während bei der Bauleitplanung, d. h. im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens, die Orientierungswerte gemäß DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] zur 
Beurteilung der Lärmeinwirkung auf die Nachbarschaft maßgebend sind, 
müssen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur Beurteilung von 
lärmemittierenden betrieblichen Anlagen die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm [8] herangezogen werden. Für die hier maßgebende Gebiets-
ausweisung "allgemeines Wohngebiet" sind jedoch die Orientierungswerte 
von DIN 18 005 Beiblatt 1 und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm zahlen-
wertmäßig identisch, so dass im Folgenden auf eine Unterscheidung zwischen 
Orientierungswerten und Immissionsrichtwerten verzichtet werden kann.  
 
 
2. Verkehrslärm 
 
Die Straßenverkehrslärmeinwirkung auf das Plangebiet ist mit den 
Orientierungswerten von DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] und den Immissions-
grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung [9] zu vergleichen. Im Fall 
einer Überschreitung dieser Referenzwerte ist zunächst die Durchführung 
"aktiver" Schallschutzmaßnahmen (z. B. in Form eines Schallschirms) zu prü-
fen.  
 
Sofern "aktive" Schallschutzmaßnahmen nicht oder nicht in dem aus schall-
technischer Sicht gewünschten Umfang umgesetzt werden (können), ist 
zumindest das Gebäudeinnere hinreichend vor Verkehrslärm zu schützen. Im 
Hinblick auf die Festsetzung "passiver" Schallschutzmaßnahmen sind die die 
jeweilige Außenlärmeinwirkung kennzeichnenden maßgeblichen bzw. 
resultierenden Außenlärmpegel anzugeben (siehe Abschnitt 3.2.4). 

 

Während bei einer unvermeidlichen Überschreitung der jeweiligen Referenzwerte 

durch Verkehrslärm ein hinreichender Schutz vor dieser Lärmeinwirkung zumindest im 

Inneren der jeweils betroffenen Gebäude durch "passive" Schallschutzmaßnahmen 

möglich und (ersatzweise) zulässig ist, ist bei Betriebslärmeinwirkungen der jeweils 

maßgebende Immissionsrichtwert der TA Lärm außen vor dem geöffneten Fenster 

eines schutzbedürftigen Raums zwingend einzuhalten.  
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4. BETRIEBSLÄRM  
 

 4.1 Benachbarte Gewerbegebiete  
 

4.1.1 Schallemissionen 
 
In Abschnitt 2.3.1 wurden für die Gewerbeflächen innerhalb des räumlichen Geltungs-

bereichs "Allmendgrün" immissionswirksame flächenbezogene Schall-Leistungspegel 

(IFSP) bzw. Emissionskontingente (LEK) angegeben. Diese Lärmkontingente (IFSP, 

LEK) werden den in Anlage 4 eingetragenen Gewerbeflächen innerhalb des 

Bebauungsplangebiets "Allmendgrün" zugeordnet. 

 

Gemäß einer einschlägigen Veröffentlichung [15] kann für ein "eingeschränktes 

Gewerbegebiet" ohne Kontingentierung von Werten des flächenbezogenen Schall-

Leistungspegel L''W in der Größenordnung von L''W = 55 dB(A) "tags" und L''W = 40 

dB(A) "nachts" ausgegangen werden. Sicherheitshalber werden im Folgenden für das 

Gewerbegebiet "Allmendgrün II" aber nicht diese Werte, sondern um 5 dB(A) erhöhte 

Werte von L''W = 60 dB(A) "tags" und L''W = 45 dB(A) "nachts" angenommen. 

 
 
4.1.2 Schallausbreitung 
 
Um aus den für einzelne Gewerbeflächen festgesetzten Emissionskontingenten den 

in der Nachbarschaft maximal zulässigen, durch diese Gewerbeflächen verursachten 

zulässigen Immissionsanteil zu ermitteln, ist das Verfahren der DIN 45 691 [5] 

anzuwenden. Vereinfachend werden hierbei die Größen IFSP und L''W dem in DIN 

45 691 definierten Emissionskontingent LEK gleichgesetzt.  

 

Gemäß DIN 45 691 ist wie folgt vorzugehen. Ausgehend von den im Bebauungsplan 

festgesetzten Werten des IFSP bzw. des Emissionskontingents LEK wird der maximal 

zulässige Immissionsanteil (Immissionskontingent) des betrachteten Grundstücks 

ausschließlich unter Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung bei 

ungerichteter Schallausbreitung ermittelt. Höhendifferenzen zwischen Emissions- und 

Immissionsort sowie Abschirmungen durch Gebäude, Schallschirme u. ä. bzw. 



 

 

 

Büro für Schallschutz Dr. Jans           Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
 

17 

aufgrund topografischer Gegebenheiten bleiben außer Betracht. Die geometrische 

Ausbreitungsdämpfung Adiv wird wie folgt berechnet: 

Adiv = 10 lg (4  s²) dB 

mit 

 s = horizontaler Abstand in m 
 
 
4.1.3 Schallimmissionen 
 
In der Tabelle in Anlage 6 werden gemäß dem Rechenverfahren der DIN 45 691 die 

den beiden Gewerbegebieten "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" insgesamt zuzuord-

nenden Immissionskontingente "tags" (LIK,t) und "nachts" (LIK,n) für den in Anlage 4 

eingetragenen Immissionsort a bestimmt:  

"tags"   LIK,t = 46,8 dB(A) 

"nachts"   LIK,n = 31,8 dB(A) 

 

In Anlage 1 der textlichen Festsetzungen zur 2. Änderung des Bebauungsplans 

"Allmendgrün" werden zusätzlich zu den Emissionskontingenten noch Richtwirkungs-

maße DI angegeben, gemäß denen bei Schallabstrahlung in Richtung Norden, d. h. im 

vorliegenden Fall u. a. in Richtung des Immissionsorts a, das Emissionskontingent und 

somit auch das hieraus abgeleitete Immissionskontingent um 4 dB erhöht werden darf. 

Bei Zuschlag von DI = 4 dB zu den Emissionen der Gewerbeflächen GEe 1 bis GEe 8 

resultieren auf der Grundlage der Rechenergebnisse in Anlage 6 folgende Immissions-

kontingente an Immissionsort a: 

"tags"   LIK,t  = 48,7 dB(A) 

"nachts"   LIK,n  = 33,7 dB(A) 

 

Die für "allgemeine Wohngebiete" maßgebenden Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) 

"tags" und 40 dB(A) "nachts" werden erheblich unterschritten. Eine unzulässige 

Betriebslärmeinwirkung auf das Plangebiet "Obstmarkt" ausgehend von den beiden 

Gewerbegebieten "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" kann ausgeschlossen werden. 
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4.2 Natursteinwerk Wöhrle 
 
4.2.1 Schallemissionen 
 
Da keine detaillierten Informationen zur Betriebsweise beim Natursteinwerk in 

Erfahrung gebracht werden konnten, wird nachfolgend lediglich ein gemäß den beim 

Ortstermin vorgefundenen Gegebenheiten plausibles Szenarium berücksichtigt. 

 
 
4.2.1.1 Gabelstaplerbewegungen im Freien 
 
Zum Be-/Entladen von Fahrzeugen sowie zum Aufnehmen, Absetzen und Umsetzen 

von Steinplatten wird ein dieselbetriebener Gabelstapler eingesetzt. Gemäß einer 

einschlägigen Untersuchung zur Schallemission von Gabelstaplern im praktischen 

Betrieb [16] können die Schallemissionen eines Dieselstaplers mit einer Tragkraft von 

maximal 7 t mit einem Schall-Leistungspegel von LW = 100 dB(A) berücksichtigt 

werden.  

 

Um die gegebenenfalls impulshaltigen Geräusche beim Aufnehmen und Absetzen von 

Material, Werkstücken u. ä. bzw. beim Transport zu erfassen, wird in der o. g. 

Untersuchung für "nicht klapperndes Transportgut" die Berücksichtigung eines 

Impulszuschlags von KI = 7 dB(A) empfohlen. Einschließlich dieses Impulszuschlags 

gilt somit ein Schall-Leistungspegel von LWT = 107 dB(A). Rechnerisch wird 

angenommen, dass der Gabelstapler zwischen 7.00 und 20.00 Uhr während 

insgesamt 30 Minuten auf der in Anlage 7 gekennzeichneten Freifläche agiert. 

 

Beim Betrieb eines Dieselstaplers treten gemäß Ströhle [16] Maximalpegel von LW,max 

= 112 dB(A) auf. 

 
 
4.2.1.2 Schallabstrahlung aus dem Gebäude 
 
Gemäß eigenen Messungen bei Steinmetzbetrieben herrscht innerhalb einer 

Werkstatt während der Bearbeitung von Natursteinen zeitweise ein Raumschallpegel 

von 90 dB(A) und höher. Zuzüglich von Zuschlägen für die Impulshaltigkeit der 
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Geräusche und - bei Säge- und Schleifarbeiten - eventuell auch für eine Tonhaltigkeit 

wird rechnerisch ein räumlich und zeitlich gemittelter Raumschallpegel von Li = 95 

dB(A) angenommen.  

 
Die Fassaden der Werkstatt werden durch Mauerwerk sowie ins Mauerwerk integrierte 

Fenster und Glasbausteine gebildet. In der Ostfassade befindet sich eine Eingangstür 

zur Werkstatt. Das Tor in der Westfassade wird - gemäß Augenschein - nicht genutzt, 

da die Freifläche unmittelbar außen vor diesem Tor als Lager für Steinplatten dient und 

somit eine Durchfahrt durch dieses Tor nicht möglich ist. 

 
Die effektive Luftschalldämmung RA der o. g. Bauteile wird wie folgt angenommen: 

Mauerwerk: RA ≥ 35 dB unabhängig von der Art der konkret eingesetzten Steine 
bzw. Ziegel  

Tor: RA ≈ 15 dB gemäß [17] 
Tür: RA ≈ 20 dB gemäß [17] 
Fenster: RA ≥ 25 dB gemäß [17] 
Glasbausteine: RA ≥ 35 dB gemäß [17] 

 

Anmerkung: 
Die Eigenschaft eines Bauelements, den Schalldurchgang zu behindern, wird durch das fre-
quenzabhängige "Schalldämm-Maß" (R) beschrieben; das "bewertete Schalldämm-Maß" (Rw bzw. R'w) 
stellt einen Einzahl-Kennwert für die Luftschalldämmung eines Bauteils dar. Der "Spektrum-
Anpassungswert" (z. B. C, Ctr) erlaubt es, die "effektive Luftschalldämmung" (RA) in Abhängigkeit vom 
Frequenzspektrum des anregenden Geräusches zu bestimmen; im vorliegenden Fall wird der 
Spektrum-Anpassungswert C berücksichtigt. Die effektive Luftschalldämmung ergibt sich dann aus der 
Addition der Werte für das bewertete Schalldämm-Maß und den Spektrum-Anpassungswert (hier: 
RA = R'w + C).  
 

Gemittelt über eine gesamte Fassade gilt im Regelfall RA,Fassade ≥ 25 dB; lediglich für 

die Westfassade wird aufgrund des dort vorhandenen Tors ein Wert von (nur) RA,Fassade 

= 20 dB angesetzt. 

 
Zur Konstruktion des Daches liegen keine Informationen vor. Deshalb wird auch das 

Dach mit (nur) RA,Dach = 20 dB berücksichtigt. 

 

Die durch Schallübertragung von innen nach außen von den Gebäudeaußenbauteilen 

bzw. Außenbauteilöffnungen in die Umgebung abgestrahlte Schall-Leistung lässt sich 

näherungsweise mit folgender Gleichung ermitteln: 



 

 

 

Büro für Schallschutz Dr. Jans           Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
 

20 

  L''W   = Li - RA - 6  

  und  LW = L''W + 10 lg S 

mit 

 L''W = flächenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)  
 LW = Schall-Leistungspegel in dB(A) 
 Li = Raumschallpegel in dB(A) 
 RA = effektive Luftschalldämmung in dB 
 S = Fläche des Emittenten/Bauteils in m² 

 
Die von den im vorliegenden Zusammenhang maßgebenden Außenflächen der 

Werkstatt ins Freigelände abgestrahlten flächenbezogenen Schall-Leistungspegel 

werden nachfolgend aufgelistet: 

 

Emissionsfläche Raumschallpegel effektive 
Luftschalldämmung 

flächenbez. Schall-
Leistungspegel 

 Li in dB(A) RA in dB L''W in dB(A) 

Ost-, Nord- und 
SW-Fassade* 

95 25 64 

Westfassade und 
Dachfläche 

95 20 69 

* Die Südostfassade bleibt außer Betracht, da die Schallabstrahlung über diese Fassade bezüglich der 
hier interessierenden Einwirkungsorte nicht relevant ist. 
 

Rechnerisch wird davon ausgegangen, dass in der Werkstatt während 8 Stunden 

zwischen 7.00 und 20.00 Uhr lärmintensive Tätigkeiten (z. B. Flexen und Schleifen) mit 

einem Raumschallpegel von Li = 95 dB(A) durchgeführt werden und während dieser 

Tätigkeiten alle öffenbaren Außenbauteile der Werkstatt geschlossen sind. 

 
 
4.2.2 Schallausbreitung 
 

 4.2.2.1 Rechenverfahren  
 
Der durch einen lärmemittierenden Vorgang an einem bestimmten Einwirkungsort her-

vorgerufene Immissionspegel ist abhängig vom jeweiligen Emissionspegel und den 

Schallausbreitungsbedingungen auf der Ausbreitungsstrecke zwischen den 



 

 

 

Büro für Schallschutz Dr. Jans           Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
 

21 

Schallquellen und dem betrachteten Einwirkungsort. Einflussgrößen auf die Schallaus-

breitungsbedingungen im allgemeinen Fall sind: 

− Länge des Schallausbreitungsweges 

− Luft- und Bodenabsorption sowie Witterung 

− Schallabschirmung durch Bebauung auf dem Schallausbreitungsweg 

− Schallreflexionen an Gebäudefassaden in der Umgebung des 
Schallausbreitungsweges 

 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des entsprechend den Rechen-

vorschriften der DIN ISO 9613-2 [18] von der SoundPLAN GmbH, Backnang, ent-

wickelten Rechenprogramms SOUNDPLAN. 

 

Längen- und Flächenschallquellen werden mit diesem Programm in Teile zerlegt, de-

ren Abmessungen klein gegenüber ihrem Abstand zum jeweils nächstgelegenen inter-

essierenden Immissionsort sind. Anhand der entsprechend den vorliegenden Plänen 

in den Rechner eingegebenen Koordinaten wird dort ein Geländemodell simuliert. Für 

jeden zu untersuchenden Immissionsort werden zunächst die maßgeblich zur Lärm-

einwirkung beitragenden Schallquellen erfasst und anschließend die durch Direkt-

schallausbreitung verursachten sowie durch Beugung bzw. Reflexionen beeinflussten 

Immissionsbeiträge dieser Schallquellen bestimmt. Durch Aufsummieren dieser Im-

missionsanteile ergibt sich jeweils der am Einwirkungsort durch die berücksichtigten 

Schallquellen verursachte Immissionspegel. 

 
 
4.2.2.2 Randbedingungen 
 
Bei der vorliegenden Untersuchung werden die nachfolgend skizzierten Randbedin-

gungen vereinfachend festgelegt:  

−  Für alle Gebäudefassaden wird in Anlehnung an die Angaben in Tabelle 4 der 
DIN ISO 9613-2 [18] ein Reflexionsgrad von  = 0,8 angesetzt.  

−  Zur Ermittlung der Bodendämpfung Agr wird das in DIN ISO 9613-2 beschrie-
bene "alternative Verfahren" angewandt. 
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−  Die maßgebliche Emissionsorthöhe des Gabelstaplers über Hoffläche wird mit 
h = 1,0 m angenommen. 

 

Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigten Schallquellen 

sowie die die Schallausbreitung mutmaßlich beeinflussenden Objekte sind im Lage-

plan in Anlage 7 grafisch dargestellt. 

 
 
4.2.2.3 Lärmeinwirkungsorte 
 
Zur rechnerischen Prognose der Betriebslärmeinwirkung auf schutzbedürftige Einwir-

kungsorte in der Nachbarschaft des Natursteinwerks Wöhrle wurden die in den 

Lageplan in Anlage 7 eingetragenen Immissionsorte berücksichtigt. Die Immissions-

orte b und c kennzeichnen maßgeblich durch Betriebslärm betroffene Einwirkungsorte 

innerhalb des Plangebiets "Obstmarkt". Die weiteren Immissionsorte bezeichnen 

Einwirkungsorte vor Fassaden bestehender Wohngebäude in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Natursteinwerks. Die Immissionsorte Am Marktplatz 3 und 4 

befinden sich gemäß dem Bebauungsplan "Im Oberen Steinefeld, Am Kochgässle und 

Hinterm Berg" innerhalb eines "allgemeinen Wohngebiets"; der Immissionsort 

Hauptstraße 13 liegt gemäß dem Bebauungsplan "Hauptstraße I" innerhalb eines 

"Mischgebiets".  

 

Die Immissionsorte vor bestehenden Wohngebäuden wurden jeweils ungefähr in Höhe 

der Fenstermitte der einzelnen Geschosse angeordnet. Die Immissionsorte b und c 

wurden relativ zum bestehenden Gelände mit einer Höhe von h = 1,5 m im 

Erdgeschoss sowie mit h = 4,5 m bzw. h = 7,5 m im 1. und 2. Obergeschoss definiert. 

 
 

 4.2.3 Schallimmissionen 
 

4.2.3.1 Beurteilungspegel 
 
Mit den zuvor beschriebenen Ausgangsdaten, Randbedingungen und Rechen-

verfahren wurde die dem Natursteinwerk Wöhrle zuzuordnende Betriebslärm-

einwirkung auf die in Anlage 7 eingetragenen Immissionsorte rechnerisch ermittelt. Die 
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an diesen Immissionsorten resultierenden Beurteilungspegel "tags" werden in der 

Tabelle in den Anlagen 8 und 9 für das jeweils schalltechnisch ungünstigste Geschoss 

bei bestehenden Gebäuden und für alle Geschosse der Immissionsorte b und c 

rechnerisch nachgewiesen. Nachfolgend werden die für das ungünstigste Geschoss 

ermittelten Beurteilungspegel "tags" (Lr,t) dem jeweils maßgebenden Immissionsricht-

wert "tags" (IRWt) der TA Lärm gegenübergestellt: 

 
Immissionsort b c Am Marktplatz Hauptstr. 
   3 4 13 

Lr,t in dB(A) 52,4 48,7 58,3 58,6 57,5 

IRWt in dB(A) 55 55 55 55 60 
 

An den Immissionsorten b und c wird der jeweils maßgebende Immissionsrichtwert 

"tags" von 55 dB(A) um mehr als 2 dB(A) unterschritten, obwohl - unter den 

angesetzten betrieblichen Randbedingungen - für die in einem "allgemeinen 

Wohngebiet" gelegenen bestehenden Wohngebäude Am Marktplatz 3 und 4 bereits 

eine Überschreitung dieses Immissionsrichtwerts um mehr als 3 dB(A) nachgewiesen 

wird. D. h., das Rechenmodell geht bereits von schalltechnisch ungünstigeren 

Randbedingungen aus als derzeit zum Schutz der bestehenden Bebauung zulässig. 

 

Trotzdem sind unter Berücksichtigung dieser schalltechnisch ungünstigen Randbedin-

gungen keine Maßnahmen zur Reduzierung der Betriebsgeräusche des Naturstein-

werks Wöhrle zum Schutz des Baugebiets "Obstmarkt" erforderlich.  

 
 
4.2.3.2 Spitzenpegel 
 
Ausgehend von dem in Abschnitt 4.2.1.1 genannten Maximalpegel von LW,max = 112 

dB(A) für die Aktivitäten des Dieselstaplers im Freien errechnet sich bei freier 

Schallausbreitung beispielsweise in 10 m Abstand ein Spitzenpegel von Lmax = 84 

dB(A). Da der Abstand zwischen der in Anlage 7 eingetragenen Aktionsfläche des 

Gabelstaplers und dem jeweils nächstbenachbarten schutzbedürftigen Einwirkungs-

ort, insbesondere auch zu den potentiellen Einwirkungsorten im Plangebiet, mehr als 
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10 m beträgt, kann eine Überschreitung des in einem "allgemeinen Wohngebiet" 

zulässigen Spitzenpegels "tags" von 85 dB(A) ausgeschlossen werden. 

 
 
4.3 Gesamte Betriebslärmeinwirkung 
 
Vorstehend wurde auf eine energetische Addition der Betriebslärmeinwirkung durch 

die Gewerbegebiete "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" sowie des Immissionsanteils 

des Natursteinwerks Wöhrle verzichtet.  

 

Maßgeblich betroffen durch Lärm aus den beiden Gewerbegebieten ist der 

Immissionsort a. In Abschnitt 4.1.3 wurde für diesen Immissionsort eine 

Unterschreitung des Immissionsrichtwerts "tags" von 55 dB(A) um mehr als 6 dB(A) 

nachgewiesen. D. h., auch im gesamten Plangebiet "Obstmarkt" ist davon 

auszugehen, dass der durch die beiden Gewerbegebiete verursachte Immissionsanteil 

"tags" den Immissionsrichtwert von 55 dB(A) um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

 

Das Natursteinwerk Wöhrle verursacht die maßgeblichen Betriebslärm-Immissionen 

am Immissionsort b. In Abschnitt 4.2.3.1 wurde für diesen Immissionsort in Höhe des 

ungünstigsten (obersten) Geschosses ein durch das Natursteinwerk verursachter Teil-

Beurteilungspegel "tags" von Lr,t = 52,4 dB(A) nachgewiesen. Vereinfachend kann der 

Immissionsanteil des Natursteinwerks deshalb im gesamten Plangebiet mit Lr,t ≤ 52,4 

dB(A) abgeschätzt werden.  

 

Durch energetische Addition der beiden Immissionsanteile - Lr,t ≤ 49 dB(A) für die 

beiden Gewerbegebiete, Lr,t ≤ 52,4 für das Natursteinwerk - errechnet sich ein Gesamt-

Beurteilungspegel "tags" von Lr,t ≤ 54,0 dB(A). D. h., der Immissionsrichtwert "tags" von 

55 dB(A) wird innerhalb des Plangebiets "Obstmarkt" nicht überschritten. 

 

Für die Nachtzeit ist eine derartige Addition der Immissionsanteile der Gewerbegebiete 

und des Natursteinwerks nicht erforderlich, da "nachts" im Natursteinwerk Wöhrle nicht 

gearbeitet wird. 
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5. VERKEHRSLÄRM 
 
5.1 Schallemissionen 
 
5.1.1 Schienenverkehr 
 
5.1.1.1 Rechenverfahren 
 
Auf der Grundlage der Anzahl der Züge für einzelne Streckenabschnitte mit gleicher 

Verkehrszusammensetzung und gleichen Randbedingungen (Geschwindigkeit, 

Fahrbahnart, Schienenzustand usw.) wird der längenbezogene, A-bewertete Schall-

Leistungspegel (L'WA,f,h,m,Fz) nach Gleichung 1 der "Schall 03" [2] oktavweise je Stunde 

berechnet. Diese Berechnung erfolgt für drei verschiedene Höhenlagen über 

Schienenoberkante. 

 
Die Eingangsgröße für den längenbezogenen Gesamtpegel je Fahrzeugeinheit ergibt 

sich bei einer Bezugsgeschwindigkeit von v0 = 100 km/h auf Schwellengleis mit 

durchschnittlichem Fahrflächenzustand für die verschiedenen Fahrzeugkategorien 

(Fz-KAT) und Höhenbereiche (h) aus den in den Beiblättern 1 und 2 der Schall 03 

angegebenen Parametern: Rollgeräusche, aerodynamische Geräusche und ggf. 

Aggregat- bzw. Antriebsgeräusche. Zur Berechnung des Emissionspegels der 

Schienenstrecke sind zusätzlich zu diesen fahrzeugspezifischen Korrekturwerten die 

fahrwegspezifischen Einflussgrößen zu berücksichtigen. 

 
Nachfolgend werden relevante Parameter und die jeweils zugehörige Korrekturgröße 

aufgelistet: 

− Geschwindigkeit: bf,h,m 
− Fahrflächenzustand: c2 
− Auffälligkeit: KL bzw KLA 

− Fahrbahnarten, Bahnübergänge: c1 
− Brücken: KBr und KLM 
 

 
 
5.1.1.2 Randbedingungen  
 
Die im vorliegenden Zusammenhang zu berücksichtigenden Randbedingungen bezüg-

lich der Anzahl der Züge einzelner Gattungen, der jeweiligen Fahrzeugkategorien und 

der jeweiligen Höchstgeschwindigkeit sind aus den in den Anlagen 2 und 3 

wiedergegebenen Tabellen ersichtlich. In den Tabellen in diesen Anlagen sind zum Teil 
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Maximalgeschwindigkeiten bis zu vmax = 200 km/h angegeben. Da aber die zulässige 

Streckenhöchstgeschwindigkeit im hier interessierenden Streckenabschnitt 140 km/h 

beträgt, wird bei den folgenden Berechnungen eine Geschwindigkeit von maximal 140 

km/h angesetzt. 

 

Fahrwegspezifische Korrekturgrößen, z. B. für Gleisbögen oder Bahnübergänge, sind 

im vorliegenden Fall nicht in Ansatz zu bringen. 

 
 

5.1.1.3 Emissionspegel 
 
Unter Berücksichtigung dieser Angaben wurden unter Anwendung der in der Schall 03 

angegebenen Gleichungen folgende Werte für die dem Schienenverkehr auf der 

Schwarzwaldbahn zuzuordnenden längenbezogenen Schall-Leistungspegel (L'W) für 

die jeweils zu berücksichtigenden Emissionsorthöhen hS (Höhe relativ zur Schienen-

oberkante) sowie die Zeiträume "tags" und "nachts" ermittelt:     

Situation längenbezogener Schall-Leistungspegel L'W in dB(A) 
 "tags" "nachts" 
 hS = 0m hS = 4m hS = 5m hS = 0m hS = 4m hS = 5m 

Fahrplan 2020 82,4 66,4 53,6 79,5 63,7 48,6 

Prognose 2030 85,3 69,2 56,4 81,8 65,8 51,9 
 
Anmerkung: 
Die deutlich höheren Emissionspegel im Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2020 sind auf die Zunahme 
des Güterverkehrs zurückzuführen (13 Güterzüge im Jahr 2030, 5 Güterzüge im Jahr 2020). 
 

Im Folgenden werden bei der Berechnung der Schienenverkehrslärmeinwirkung auf 

das Plangebiet "Obstmarkt" lediglich die ungünstigeren, für den Fahrplan 2030 

ermittelten Schall-Leistungspegel L'W berücksichtigt. 

 
  
5.1.2 Straßenverkehr 
 
5.1.2.1 Rechenverfahren 
 
Der durch den Kraftfahrzeugverkehr auf einer öffentlichen Straße verursachte längen-

bezogene Schall-Leistungspegel L'W wird entsprechend den Vorgaben der 16. 



 

 

 

Büro für Schallschutz Dr. Jans           Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
 

27 

BImSchV [9] gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19 [11] 

ermittelt. Dabei wird zunächst ein Grundwert (LW0,FzG(vFzG)) des Schall-Leistungs-

pegels für die einzelnen Fahrzeuggruppen "Pkw", "Lkw1" und "Lkw2" in Abhängigkeit 

von der jeweiligen Geschwindigkeit dieser Fahrzeuggruppen bestimmt. Die Kategorie 

"Pkw" umfasst neben Pkw auch Pkw mit Anhänger sowie Lieferwagen. Zur Kategorie 

"Lkw1" gehören Lkw ohne Anhänger mit zulässigem Gesamtgewicht ≥ 3,5 t sowie 

Busse. Die Kategorie "Lkw2" enthält Lkw mit Anhänger und Sattelzüge; Motorräder 

werden der Kategorie "Lkw2" hinzugerechnet oder (vorzugsweise) als eigene 

Kategorie definiert.  

 

Bei der Ermittlung des o. g. Grundwerts der einzelnen Fahrzeuggruppen wird von 

einem Straßenbelag aus "nicht geriffeltem Gussasphalt" und einer Fahrbahnlängs-

neigung von g = 0 % ausgegangen.  

 

Durch Korrekturwerte werden abweichende Randbedingungen bezüglich Straßen-

deckschicht (DSD,SDT) und Fahrbahnlängsneigung (DLN) berücksichtigt. Außerdem wird 

bei lichtzeichengeregelten Knotenpunkten und bei Kreisverkehren eine Knotenpunkt-

korrektur (DK,KT) gemäß Abschnitt 3.3.7 der RLS-19 in Ansatz gebracht. Der um diese 

Korrekturwerte berichtigte Grundwert kennzeichnet den Schall-Leistungspegel des 

Fahrzeugs der jeweils betrachteten Fahrzeuggruppe (LW,FzG(vFzG)).  

 

Ausgehend von diesen Werten des Schall-Leistungspegels für Fahrzeuge der 

jeweiligen Fahrzeuggruppe mit der Geschwindigkeit vFzG wird anschließend unter 

Berücksichtigung der maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken und des Anteils der 

einzelnen Fahrzeuggruppen an diesem Verkehrsaufkommen der längenbezogene 

Schall-Leistungspegel der Quelllinie bestimmt. Dabei wird für jede Fahrtrichtung der 

betrachteten Straße eine eigene Quelllinie definiert. 

 
 

  



 

 

 

Büro für Schallschutz Dr. Jans           Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
 

28 

5.1.2.2 Randbedingungen 
 
Gemäß dem Rechenverfahren der RLS-19 sind die Emissionspegel der einzelnen 

Fahrstreifen (Quelllinien) getrennt für die Zeiträume "tags" (6.00 bis 22.00 Uhr) und 

"nachts" (22.00 bis 6.00 Uhr) zu bestimmen. 

 

Laut Abschnitt C.1 der DIN 4109-4 [19] ist der maßgebliche Außenlärmpegel "unter 

Berücksichtigung der künftigen Verkehrsentwicklung (10 bis 15 Jahre)" zu ermitteln. In 

Abschnitt 2.2.2 ist die Frequentierung der L 99 im Jahr 2019 angegeben. In der 

Städtebaulichen Lärmfibel [10] wird ausgeführt, dass "üblicherweise mit einer 

jährlichen Verkehrszunahme von 1 % gerechnet" wird. Bei einem Prognosejahr 2035 

sind deshalb die in Abschnitt 2.2.2 angegebenen Verkehrsbelastungen mit dem Faktor 

1,0116 = 1,173 zu multiplizieren. 

 

Die maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken "tags" (Mt) und "nachts" (Mn) werden 

deshalb der Tabelle in Abschnitt 2.2.2 entnommen und mit diesem Faktor multipliziert. 

 

Die in Abschnitt 2.2.2 angegebenen prozentualen Anteile der Fahrzeuggruppen Motor-

rad, Lkw1 und Lkw2 am Gesamtverkehrsaufkommen werden jedoch unverändert auch 

für das Prognosejahr 2035 angenommen. 

 

Bei der Festlegung des Korrekturwerts für unterschiedliche Straßendeckschichttypen 

wird vereinfachend von einem Fahrbahnbelag aus "nicht geriffeltem Gussasphalt" 

gemäß Tabelle 4a der RLS-19 ausgegangen; diesem Fahrbahnbelag ist unabhängig 

von der Fahrzeuggeschwindigkeit und von der Fahrzeuggruppe ein Korrekturwert von 

DSD = 0 dB(A) zuzuordnen. 

 

Die zulässige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auf der Hauptstraße (L 99) im hier 

interessierenden Streckenabschnitt wird entsprechend der derzeitigen Situation mit 

vzul = 50 km/h angenommen. 
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5.1.2.3 Emissionspegel 
 

Folgende Werte für die maßgebende stündliche Verkehrsstärke (M), für den Anteil an 

Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Motorrad (pMot), Lkw1 (p1) und Lkw2 (p2) während 

der Tageszeit (t) und der Nachtzeit (n) werden angesetzt. Unter Anwendung der in den 

RLS-19 angegebenen Gleichungen sowie unter Berücksichtigung der zulässigen 

Fahrzeughöchstgeschwindigkeit vzul errechnen sich dann die längenbezogenen 

Schall-Leistungspegel L'W des betrachteten Streckenabschnitts der Hauptstraße 

(L 99): 
 

Mt Mn pMot,t pMot,n p1t p1n p2t p2n vzul L'W,t L'W,n 

Kfz/h Kfz/h % % % % % % km/h dB(A) dB(A) 

583 86 5,0 6,8 1,8 1,4 0,4 0,0 50 82,3 74,2 

 

Die hier angegebenen Verkehrsbelastungen und längenbezogenen Schall-Leistungs-

pegel gelten für beide Fahrtrichtungen zusammen; der längenbezogene Schall-

Leistungspegel für eine (1) Richtungsfahrbahn ist um 3 dB(A) geringer als die hier 

angegebenen Werte L'W. 

 
 
5.2 Schallausbreitung 

  
Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt gemäß dem Rechenverfahren der 

RLS-19 und der Schall 03 wiederum mit dem von der SoundPLAN GmbH, Backnang, 

entwickelten Rechenprogramm SOUNDPLAN.  

 

Die nachfolgend skizzierten Randbedingungen werden im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung vereinfachend festgelegt: 

− Bei den Berechnungen wird zunächst von freier Schallausbreitung innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Obstmarkt" ausgegan-
gen. Die bestehenden Gebäude außerhalb des Plangebiets werden aber bei 
der Berechnung der Schallausbreitung als abschirmende und reflektierende 
Baukörper berücksichtigt. 

− Alle Gebäudefassaden werden als reflektierend angenommen:  

Bei der Berechnung der Schallausbreitung gemäß RLS-19: "Reflexionsverlust" 
DRV = 0,5 dB gemäß Tabelle 8 der RLS-19 an "Gebäudefassaden". 
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Bei der Berechnung der Schallausbreitung gemäß Schall 03: "Absorptions-
verlust" Dρ = 1 dB gemäß Tabelle 18 der Schall 03 an "Gebäudewänden mit 
Fenstern und kleinen Anbauten". 

− Gemäß den Angaben in den RLS-19 und der Schall 03 ist der maßgebende 
Immissionsort "auf Höhe der Geschossdecke" anzunehmen. Die Verkehrslärm-
einwirkung auf das Plangebiet wird für folgende Geschosslagen bzw. 
Immissionsorthöhen über bestehendem Gelände ermittelt: hEG = 2,5 m, h1.OG = 
5,5 m, h2.OG = 8,5 m. 

 

Die im Rahmen der schalltechnischen Prognose berücksichtigten Objekte sind im 

Lageplan in Anlage 10 grafisch dargestellt. 

 

Beispielhaft wurden die in den Plan in Anlage 10 eingetragenen Immissionsorte a und 

d definiert. Die Immissionsorthöhen wurden, wie oben angegeben, mit hEG = 2,5 m, 

h1.OG = 5,5 m und h2.OG = 8,5 m über bestehendem Gelände angenommen.  

 

Anmerkung: 
Da sich bei der Berechnung der Verkehrslärmeinwirkung der maßgebende Immissionsort "auf Höhe der 
Geschossdecke" befindet, sind die Immissionsorte in der Regel um ca. 1 m höher anzuordnen als bei 
der in den Abschnitt 4.2 vorgenommenen Ermittlung der Betriebslärmlärmeinwirkung durch das 
Natursteinwerk Wöhrle. Bei Betriebslärm ist der maßgebende Immissionsort gemäß den Regelungen in 
der TA Lärm nämlich in Höhe der Fenstermitte definiert.  
 

 
5.3 Schallimmissionen 
 
Die durch Straßen- und Schienenverkehr verursachte Lärmeinwirkung auf das 

Plangebiet wurde zunächst für die in Anlage 10 eingetragenen Immissionsorte 

ermittelt. Folgende Beurteilungspegel wurden berechnet: 

 

Beurteilungszeitraum "tags" 

Schallquelle Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 

 Immissionsort a Immissionsort d 

 EG 1. OG 2. OG EG 1. OG 2. OG 

L 99 51,1 52,6 52,5 57,8 59,8 60,9 

Schwarzwaldbahn 58,5 59,8 61,4 49,6 50,9 52,2 

Σ Straße und Schiene 59,2 60,6 61,9 58,4 60,4 61,5 
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Beurteilungszeitraum "nachts" 

Schallquelle Beurteilungspegel "nachts" in dB(A) 

 Immissionsort a Immissionsort d 

 EG 1. OG 2. OG EG 1. OG 2. OG 

L 99 43,0 44,5 44,4 49,7 51,7 52,8 

Schwarzwaldbahn 55,0 56,3 57,9 46,1 47,5 48,7 

Σ Straße und Schiene 55,2 56,6 58,1 51,3 53,1 54,2 
 

Ergänzend sind in den Anlagen 11 bis 13 die aus der Überlagerung des Straßen- und 

Schienenverkehrslärms ermittelten Beurteilungspegel "tags" und "nachts" für die 

einzelnen Geschosslagen grafisch dargestellt. 

 

Allerdings werden vor den einzelnen Fassaden der innerhalb des Plangebiets zu 

errichtenden Gebäude aufgrund der Eigenabschirmung durch die jeweiligen Gebäude 

geringere Beurteilungspegel vorliegen als bei freier Schallausbreitung. Beispielhaft 

wird in den Anlage 14 und 15 von einer kompletten Bebauung des Plangebiets 

ausgegangen. Vor Fassaden dieser (potentiellen) Gebäude errechnen sich in Höhe 

des 1. und 2. Obergeschoss die in den Anlage 14 und 15 grafisch dargestellten 

Beurteilungspegel "tags" und "nachts". 

 
Anmerkung: 
Auf eine Darstellung der Beurteilungspegel im Erdgeschoss wird verzichtet; dort sind jedoch im Regelfall 
geringere Immissionspegel anzusetzen als im 1. Obergeschoss. 
 

Gemäß der Darstellung in den Anlagen 11 bis 13 werden die Orientierungswerte von 

DIN 18 005 Beiblatt 1 von 55 dB(A) "tags" und 45 dB(A) "nachts" im gesamten 

Plangebiet überschritten.  

 

Der Immissionsgrenzwert "tags" von 59 dB(A) wird in Höhe des Erdgeschosses (2,5 

m über Gelände) und somit auch im ebenerdigen Außenwohnbereich (2,0 m über 

Gelände) im Bereich der geplanten Bebauung eingehalten1, in den oberen 

Geschossen aber im ungünstigsten Fall um bis zu 3 dB(A) überschritten. Der 

 
1 Die minimale Überschreitung des Immissionsgrenzwerts "tags" von 59 dB(A) an Immissionsort a um 0,2 
dB(A) bleibt hier außer Betracht. 
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Immissionsgrenzwert "nachts" von 49 dB(A) wird im gesamten Plangebiet 

überschritten. Am ungünstigsten Einwirkungsort (Immissionsort a) beträgt diese 

Überschreitung rechnerisch 9 dB(A). 

 

Aus der Darstellung in den Anlagen 14 und 15 ist außerdem ersichtlich, dass auch bei 

Berücksichtigung der Eigenabschirmung durch ein potentielles Gebäude die für die 

Nachtzeit maßgebenden Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte überwiegend 

überschritten werden. Lediglich bei den Häusern 5 und 6 wird der Immissions-

grenzwert "nachts" von 49 dB(A) vor allen Fassaden eingehalten. 

 
 
6. SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 

  
Gemäß vorstehenden Ausführungen sind Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor 

Verkehrslärmeinwirkungen erforderlich, da die Orientierungswerte von DIN 18 005 

Beiblatt 1 und zum Teil auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-

verordnung überschritten werden. Maßnahmen mit dem Zeil einer Reduzierung der 

Betriebslärmeinwirkung sind gemäß den Ausführungen in Abschnitt 4 nicht 

erforderlich.  

 
  
6.1 "Aktive" Schallschutzmaßnahmen 
 
Lärmschutzwand 
 
Eine zu erwartende Überschreitung von Referenzwerten kann z. B. durch Abschirm-

maßnahmen wirksam verhindert werden. Hierfür kommt generell die Errichtung eines 

Schallschirms (z. B. in Form einer Lärmschutzwand oder eines Lärmschutzwalls) 

zwischen der jeweiligen Lärmquelle und der zu schützenden Bebauung in Frage. Ge-

nerell ist ein Schallschirm umso wirksamer, je näher er sich bei der Schallquelle oder 

bei den zu schützenden Objekten befindet. 

 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand innerhalb des Baugebiets "Obstmarkt", z. B. 

entlang der südlichen und westlichen Grenze des Plangebiets zur Reduzierung des 

Straßen- und Schienenverkehrslärm, scheidet mutmaßlich aus, da zum Schutz eines 
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Immissionsorts in Höhe des 2. Obergeschosses (8,5 m über Gelände) auch eine Wand 

mit Höhenabmessungen von 8 bis 9 m erforderlich wäre. 

 

Wesentlich effektiver wäre im vorliegenden Fall die Anordnung von Lärmschutzwänden 

entlang der Nordostseite der Trasse der Schwarzwaldbahn und entlang der 

Nordwestseite der Hauptstraße (L 99). Eine Wand entlang der Nordwestseite der 

Hauptstraße müsste etwa im Bereich der Grundstücke Hauptstraße 7 bis Hauptstraße 

15 errichtet werden, d. h. zwischen den Einmündungen von Heidengasse und "Am 

Marktplatz" in die Hauptstraße. Eine derartige Wand ist aber nicht realistisch, da damit 

auch die Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken von der Hauptstraße aus nicht mehr 

möglich wäre; dies betrifft vor allem die Grundstücke Flst.-Nr. 65/4 (Hauptstraße 9), 64 

(Hauptstraße 11) und 63/1 (Hauptstraße 13). 

 

Lediglich beispielhaft soll aber im Folgenden die erreichbare Pegelminderung mit einer 

Lärmschutzwand entlang der Nordostseite der Schienentrasse untersucht werden. In 

den Lageplan in Anlage 16 ist eine Lärmschutzwand entlang der Schwarzwaldbahn 

eingetragen. Diese Wand weist einen Abstand von 4 m zur Gleisachse des nahen 

Gleises und eine Länge von 150 m auf. Die Dimensionierung der geometrischen 

Abmessungen dieser Wand erfolgt zunächst ausschließlich mit dem Ziel, den Teil-

Beurteilungspegel "nachts" des Schienenverkehrs im Bereich aller Baufenster auf 

Werte von maximal 49 dB(A) zu begrenzen. D. h., der Beurteilungspegel "nachts" des 

Schienenverkehrs darf den Immissionsgrenzwert "nachts" nicht übersteigen. Für den 

Immissionsort a bedeutet dies beispielsweise, dass der in Abschnitt 5.3 für das 2. 

Obergeschoss ermittelte Teil-Beurteilungspegel "nachts" von Lr,n = 57,9 dB(A) der 

Schwarzwaldbahn mit Hilfe der Lärmschutzwand auf Lr,n ≤ 49 dB(A) abgesenkt wird. 

 

Die folgende Dimensionierung der jeweils erforderlichen Höhe der Lärmschutzwand 

berücksichtigt ausschließlich die schalltechnisch ungünstigere Nachtzeit. Sofern der 

Immissionsgrenzwert für die Nachtzeit eingehalten wird, resultiert nämlich auch eine 

Einhaltung bzw. Unterschreitung des Immissionsgrenzwerts "tags". 
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Damit der Teil-Beurteilungspegel "nachts" der Schwarzwaldbahn im Bereich aller 

Baufenster des Plangebiets den Immissionsgrenzwert "nachts" von 49 dB(A) nicht 

übersteigt, muss die Lärmschutzwand entlang der Schienentrasse folgende Höhe h 

relativ zur Gleisoberkante aufweisen: 

zum Schutz des Erdgeschosses:  h ≥ 1,4 m 

zum Schutz des 1. Obergeschosses:  h ≥ 2,0 m 

zum Schutz des 2. Obergeschosses:  h ≥ 3,0 m 

 

Falls auch die Einhaltung des Orientierungswerts "nachts" von 45 dB(A) sichergestellt 

werden soll, sind folgende Wandhöhen h relativ zur Gleisoberkante erforderlich: 

zum Schutz des Erdgeschosses:  h ≥ 2,8 m 

zum Schutz des 1. Obergeschosses:  h ≥ 4,4 m 

zum Schutz des 2. Obergeschosses:  h > 10 m 

 
Anmerkung: 
Um im 2. Obergeschoss den Orientierungswert "nachts" von 45 dB(A) einzuhalten, müsste die Wand 
nach Norden und Süden weiter verlängert werden. 
 

Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die Dimensionierung der Lärmschutzwand 

ausschließlich mit dem Ziel erfolgte, innerhalb des Baugebiets die jeweils 

maßgebenden Referenzwerte einzuhalten. Die westlich vorgelagerten Wohnhäuser 

Heidengasse 10 bis 13 sind aber wesentlich stärker von Schienenverkehrslärm 

betroffen und befinden sich gemäß dem Bebauungsplan "Im Oberen Steinefeld, Am 

Kochgässle und Hinterm Berg" ebenfalls innerhalb eines "allgemeinen Wohngebiets". 

D. h., unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplanverfahren wäre es erheblich 

sinnvoller, die Lärmschutzwand zu dimensionieren mit dem Ziel, für diese Gebäude in 

1. Reihe einen hinreichenden Schutz vor Schienenverkehrslärm sicherzustellen. Unter 

Berücksichtigung dieser Lärmschutzwand würde mutmaßlich auch in der hier interes-

sierenden 2. Bebauungsreihe eine ausreichende Reduzierung der Schienenverkehrs-

lärmeinwirkung erzielt werden. 

 

Laut Mitteilung der Gemeinde Ortenberg, Herr Lehmann, ist derzeit keine 

Lärmschutzwand entlang der Schwarzwaldbahn geplant. Eine Realisierung einer 
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derartigen Wand im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Obstmarkt" sei außerdem 

auch nicht realistisch. Deshalb wird im Folgenden diese Lärmschutzwand nicht weiter 

berücksichtigt.  

 
 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
 
Im vorhergehenden Abschnitt wurde ausgeführt, dass eine Lärmschutzwand entlang 

der Nordwestseite der Hauptstraße nicht realisierbar ist. Um trotzdem die 

Lärmeinwirkung durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der L 99 zu reduzieren, besteht 

die Möglichkeit, die zulässige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auf der L 99 im hier 

interessierenden Streckenabschnitt der Hauptstraße zu reduzieren. Sofern die 

zulässige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit von derzeit 50 km/h auf zukünftig 30 km/h 

reduziert wird, resultiert gemäß dem Rechenverfahren der RLS-19 eine Verringerung 

des längenbezogenen Schall-Leistungspegels "tags" um ΔL'W = 2,6 dB(A) und des 

längenbezogenen Schall-Leistungspegels "nachts" um ΔL'W = 2,4 dB(A).  

 

Entsprechend dieser Verringerung der Emissionen der Straße sind auch die 

Immissionsanteile der Straße um 2,6 dB(A) "tags" und um 2,4 dB(A) "nachts" geringer 

als in Abschnitt 6 ermittelt. D. h., trotz dieser schalltechnisch sinnvollen Maßnahme 

einer Geschwindigkeitsreduzierung verbleibt für den Immissionsort d in Höhe des 2. 

Obergeschosses noch eine durch den Immissionsanteil der L 99 verursachte 

Überschreitung des Immissionsgrenzwerts "nachts" von 49 dB(A) um rechnerisch 1,4 

dB(A). 

 

Gemäß fernmündlicher Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung Ortenberg, Herrn 

Lehmann, ist zunächst davon auszugehen, dass die zulässige Fahrzeughöchst-

geschwindigkeit auf der L 99 kurzfristig nicht reduziert wird. Längerfristig ist aber eine 

entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzung denkbar. Für die vorliegende Unter-

suchung soll jedoch von keiner Reduzierung der zulässigen Fahrzeuggeschwindigkeit 

ausgegangen werden. 
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6.2 "Passive" Schallschutzmaßnahmen  
 
Da gemäß obigen Ausführungen angenommen wird, dass keine Lärmschutzwand 

entlang der Schwarzwaldbahn errichtet wird und dass auch die zulässige 

Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auf der L 99 im Vergleich zur derzeitigen Situation 

nicht reduziert wird, ist zumindest sicherzustellen, dass der ins Gebäudeinnere 

übertragene Verkehrslärm auf ein zumutbares Maß begrenzt wird. Bei der 

Dimensionierung dieser Maßnahmen kann somit von der in den Anlagen 11 bis 15 

dargestellten Situation ausgegangen werden. 

 
 
6.2.1 Resultierende Außenlärmpegel 
 
Durch geeignete "passive" Schallschutzmaßnahmen, d. h., durch den Einsatz von 

Gebäudeaußenbauteilen mit einer hinreichend hohen Luftschalldämmung muss 

sichergestellt werden, dass der (bei geschlossenen Fenstern) ins Gebäudeinnere 

übertragene Verkehrslärm auf ein zumutbares Maß begrenzt wird.  

 

Da im vorliegenden Fall die Differenz der Beurteilungspegel "tags" und "nachts" des 

Verkehrslärms gemäß den Tabellen in Abschnitt 5.3 weniger als 10 dB(A) beträgt, 

ergibt sich gemäß Abschnitt 4.4.5.2 der DIN 4109-2 der maßgebliche Außenlärmpegel 

zum Schutz des Nachtschlafs unter Berücksichtigung der Straßen- und 

Schienenverkehrslärmeinwirkung "nachts". Die resultierenden Außenlärmpegel zum 

Schutz des Nachtschlafs errechnen sich dann wie folgt:  

 
Die resultierenden Außenlärmpegel "nachts" werden ermittelt durch energetische 
Addition der um 13 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel "nachts" des Straßen-
verkehrslärms, des um 8 dB(A) erhöhten Beurteilungspegels "nachts" des 
Schienenverkehrslärms und des um 3 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerts 
"tags" der TA Lärm. 

 

Die resultierenden Außenlärmpegel für sonstige, nicht dem Schutz des Nachtschlafs 

dienende schutzbedürftige Räume (z. B. bei Wohngebäuden Wohn-/Esszimmer und 

Wohnküche, nicht aber Schlaf- und Kinderzimmer) werden wie folgt bestimmt: 
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Die resultierenden Außenlärmpegel "tags" werden ermittelt durch energetische 
Addition der um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel "tags" des Straßen-
verkehrslärms, des um 2 dB(A) reduzierten Beurteilungspegels "tags" des 
Schienenverkehrslärms und des um 3 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerts 
"tags" der TA Lärm.  

 

Die resultierenden Außenlärmpegel "nachts" zum Schutz des Nachtschlafs sind in 

Anlage 17 wiedergegeben. Für alle sonstigen, nicht dem Schutz des Nachtschlafs 

dienenden schutzbedürftigen Räume sind die in Anlage 18 grafisch dargestellten 

resultierenden Außenlärmpegel "tags" maßgebend. 

 

Die Berechnungen für die Lärmkarten in den Anlagen 17 und 18 erfolgten für den Fall 

freier Schallausbreitung im Plangebiet. Der (insbesondere abschirmende) Einfluss 

zukünftiger Gebäude innerhalb des Plangebiets wurde bei der Ermittlung der 

resultierenden Außenlärmpegel hierbei nicht berücksichtigt. Außer Betracht blieb 

damit auch die Eigenabschirmung der Gebäude, was zur Folge hat, dass von der 

pegelbestimmenden Schallquelle abgewandte Gebäudefassaden gemäß den Ausfüh-

rungen in Abschnitt 4.4.5.1 der DIN 4109-2 [14] "bei offener Bebauung" mit einem um 

5 dB(A) reduzierten Außenlärmpegel berücksichtigt werden dürfen. 

 

In Anlage 19 wurden die resultierenden Außenlärmpegel "nachts" (oben) und "tags" 

(unten) zusätzlich für den Fall des komplett mit 3-geschossigen Wohngebäuden 

bebauten Plangebiets ermittelt und für die jeweils schalltechnisch ungünstigste 

Geschosslage grafisch dargestellt. 

 

Entsprechend der Zuordnung der Fassaden zum jeweiligen resultierenden Außen-

lärmpegel und unter Berücksichtigung der geplanten Raumnutzung sowie der 

Raumgeometrie ist die erforderliche Luftschalldämmung der Gebäudeaußenbauteile 

schutzbedürftiger Räume gemäß dem Rechenverfahren der DIN 4109-1 [13] zu 

bestimmen. 
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6.2.2 Einsatz von Lüftungsanlagen 
 
Die DIN 4109-1 gewährleistet einen hinreichenden Schutz vor Außenlärmeinwirkung 

nur bei geschlossenen Außenbauteilen. In Anlehnung an die im vorliegenden Fall zwar 

nicht maßgebende, jedoch in etwa die "allgemein anerkannten Regeln der Technik" 

repräsentierende 24. BImSchV [20] gehört bei einer Überschreitung der Immissions-

grenzwerte zu den Schallschutzmaßnahmen "... auch der Einbau von Lüftungs-

einrichtungen in Räumen, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden, und in 

schutzbedürftigen Räumen mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle". D. h., zum 

Schlafen genutzte Räume sowie Räume mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle, 

welche sich in den von einer Überschreitung des Immissionsgrenzwerts "nachts" 

betroffenen Fassadenabschnitten befinden und nur über diese Fassadenabschnitte 

natürlich belüftet werden können, müssen mittels einer mechanischen Lüftungsanlage 

ausreichend belüftet werden.  

 

Im vorliegenden Fall ist gemäß der Darstellung in den Anlagen 11 bis 13, jeweils unten, 

zunächst davon auszugehen, dass vor allen Fassaden der geplanten Gebäude der 

Immissionsgrenzwert "nachts" von 49 dB(A) überschritten wird. Allerdings folgt aus den 

Anlagen 14 und 15, jeweils unten, dass unter Berücksichtigung der Eigenabschirmung 

der Gebäude vor einzelnen Fassaden der Immissionsgrenzwert "nachts" eingehalten 

bzw. unterschritten wird.  

 
 
6.2.3 Grundrisslösungen 
 
Die höchste Verkehrslärmeinwirkung "nachts" wird ermittelt vor der Süd- und 

Westfassade der Häuser 1 und 9 (siehe Anlagen 14 und 15). Vor der Süd- und 

Westfassade von Haus 9 im 1. und 2. Obergeschoss sowie vor der Süd- und 

Westfassade von Haus 1 im 2. Obergeschoss werden Beurteilungspegel "nachts" von 

55 dB(A) und höher bestimmt. Aufgrund der erheblichen Überschreitung des 

Immissionsgrenzwerts "nachts" von 49 dB(A) in diesen Fassadenabschnitten wird 

empfohlen, dort keine Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) mit öffenbaren 

Fenster anzuordnen. 
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Auch wenn diese Maßnahme nicht zwingend erforderlich, da durch eine hinreichend 

hohe Luftschalldämmung der Außenbauteile ein ausreichender Schallschutz im 

Gebäudeinneren sichergestellt werden kann, wird deren Umsetzung dennoch 

empfohlen. D. h., folgende Maßnahme wird vorgeschlagen: 

 
Vor der Süd- und Westfassade von Haus 9 ist im 1. und 2. Obergeschoss, vor 
der Süd- und Westfassade von Haus 1 ist im 2. Obergeschoss auf die Anordnung 
öffenbarer Fenster von Schlafräumen zu verzichten. D. h., in den genannten 
Geschossen sind die Schlafräume vorzugsweise in Richtung Norden (bzw. bei 
Haus 9 auch in Richtung Osten) zu orientieren. Wenn dennoch ein Schlafraum 
innerhalb der Süd- oder Westfassade von Haus 9 (1. und 2. OG) oder von Haus 
1 (2. OG) angeordnet wird, kann auch eine maßgebliche Pegelreduzierung durch 
Anordnung eines vorgelagerten Balkons mit einer hinreichend hohen 
(geschlossenen) Brüstung bzw. mit einer Teilverglasung erzielt werden. 

 
 
6.2.4 Außenwohnbereiche 
 
Für Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone) kann eine Überschreitung des 

Immissionsgrenzwerts "tags" von 59 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, da das 

Wohnen im Freien nicht in gleichem Maße schutzbedürftig ist wie das an die 

Gebäudenutzung gebundene Wohnen. Um jedoch eine bestimmungsgemäße Nutzung 

eines Außenwohnbereichs zu ermöglichen, sollte gemäß den Ausführungen in der 

Städtebaulichen Lärmfibel [10] "spätestens ab Beurteilungspegeln von 64 dB(A) für 

Balkone z. B. eine Verglasung (die geöffnet werden kann) vorgesehen werden". 

 

Dieser Referenzwert von 64 dB(A) wird gemäß Darstellung in den Anlagen 11 bis 13, 

jeweils oben, nicht überschritten. Maßnahmen zum Schutz des Außenwohnbereichs 

sind deshalb nicht erforderlich.  

 
 
7.  EMPFEHLUNGEN 
 

Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 6.1 besteht zwar die Möglichkeit, durch 

die Errichtung von Lärmschutzwänden und die Reduzierung der zulässigen 

Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auf der L 99 (Hauptstraße) eine maßgebliche 
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Pegelminderung zu erzielen. Im Folgenden wird aber davon ausgegangen, dass diese 

Maßnahmen zumindest kurzfristig nicht in Frage kommen. Dann muss in jedem Fall 

der ins Gebäudeinnere übertragene Verkehrslärm auf ein zumutbares Maß beschränkt 

werden.  

 

Im Bebauungsplan können gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 des Baugesetzbuchs – BauGB 

[21] die "… zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes … zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 

Vorkehrungen …" festgesetzt werden; in Anlehnung an § 9 Abs. 5 Nr. 1 des BauGB 

sollen die Fassaden gekennzeichnet werden, bei denen "… besondere bauliche 

Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen … erforderlich sind". 

 

Als Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Luftschalldämmung von Gebäude-

außenbauteilen gegen Außenlärm ist im Bebauungsplan die Zuordnung potentieller 

Fassaden zum maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2 anzugeben bzw. 

festzusetzen. In den Anlagen 17 und 18 werden die maßgeblichen Außenlärmpegel 

flächenhaft für das unbebaute Plangebiet dargestellt, und zwar in Anlage 17 für zum 

Schlafen genutzte Räume und in Anlage 18 für sonstige schutzbedürftige Räume. 

 

Da vor zahlreichen Fassaden der geplanten Gebäude die Immissionsgrenzwerte der 

Verkehrslärmschutzverordnung überschritten werden, ist für Räume, die überwiegend 

zum Schlafen benutzt werden, sowie für schutzbedürftige Räumen mit Sauerstoff 

verbrauchender Energiequelle eine Lüftungsanlage vorzusehen. Vor welchen 

Fassaden von einer Überschreitung des Immissionsgrenzwerts "nachts" von 49 dB(A) 

auszugehen ist, kann beispielsweise den Darstellungen in den Anlage 14 und 15, 

jeweils unten, entnommen werden. 

 

Da vor Fassaden der geplanten Gebäude die Immissionsgrenzwerte der 

Verkehrslärmschutzverordnung überschritten werden, sollte im Bebauungsplan auch 

detailliert begründet werden, warum am hier interessierenden Standort überhaupt eine 

schutzbedürftige Bebauung vorgesehen ist, obwohl eine "Lärmexposition jenseits der 
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Grenze schädlicher Umwelteinwirkung" vorliegt (siehe das in Abschnitt 3.2.3 

wiedergegebene Zitat aus der Städtebaulichen Lärmfibel).     
 
Anmerkung: 
Da die maßgebliche Überschreitung der Immissionsgrenzwerte innerhalb der Nachtzeit vorliegt, könnte 
in dieser Begründung auch darauf hingewiesen werden, dass in den am stärksten betroffenen 
Fassadenabschnitten auf die Anordnung von öffenbaren Fenstern von Schlafräumen verzichtet wird. In 
diesem Fall müsste aber die in Abschnitt 6.2.3 beschriebene Schallschutzmaßnahme bezüglich der 
Grundrisse in den Häusern 1 und 9 im Bebauungsplan festgesetzt werden. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass sich das in Abschnitt 3.2.3 wiedergegebene Zitat aus der 
Städtebaulichen Lärmfibel auf die Neuplanung eines Wohngebiets bezieht, nicht jedoch auf die 
Umnutzung eines innerörtlichen Grundstücks. 
 
 

8.  ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Gemeinde Ortenberg plant die Aufstellung des Bebauungsplans "Obstmarkt". Das 

Plangebiet umfasst das innerörtliche Grundstück Flst.-Nr. 6107 und soll als 

"allgemeines Wohngebiet" ausgewiesen werden. 

 

Das Plangebiet ist von Verkehrslärm durch die L 99 (Hauptstraße) und durch die 

Schwarzwaldbahn (Schienenstrecke Offenburg - Hausach) betroffen. Außerdem 

befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebiets der Gewerbebetrieb 

"Natursteinwerk Wöhrle"; weiter entfernt im Süden und jenseits der Bahnlinie befinden 

sich außerdem die Gewerbegebiete "Allmendgrün" und "Allmendgrün II". Deshalb war 

in der vorliegenden Ausarbeitung die durch den Fahrzeugverkehr auf den o. g. 

Verkehrswegen verursachte Straßen- und Schienenverkehrslärmeinwirkung und die 

durch benachbarte Gewerbebetriebe verursachte Betriebslärmeinwirkung auf das 

Plangebiet "Obstmarkt" zu prognostizieren und durch Vergleich mit den 

Orientierungswerten von DIN 18 005 Beiblatt 1 und den Immissionsgrenzwerten der 

Verkehrslärmschutzverordnung bzw. den Immissionsrichtwerten der TA Lärm zu 

beurteilen.  

 

In Abschnitt 4 wurde rechnerisch nachgewiesen, dass der bestimmungsgemäße 

Betrieb des Natursteinwerks Wöhrle sowie die Lärmemissionen aus den beiden 

Gewerbegebieten "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" keine Überschreitung der 
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Immissionsrichtwerte der TA Lärm innerhalb des Plangebiets "Obstmarkt" 

verursachen. Maßnahmen zur Reduzierung der Betriebslärm-Immissionen sind 

deshalb nicht erforderlich. 

 

In Abschnitt 5 wurde die durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Hauptstraße (L 99) 

und durch den Schienenverkehr der Schwarzwaldbahn verursachte Verkehrslärm-

einwirkung prognostiziert und durch Vergleich mit den jeweils maßgebenden Refe-

renzwerten beurteilt. Dabei wurde eine Überschreitung der Orientierungswerte von 

DIN 18 005 Beiblatt 1 nachgewiesen und in weiten Teilen auch der Immissions-

grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung.  

 

In Abschnitt 6.1 wurde deshalb eine Lärmschutzwand entlang der Nordostseite der 

Schienentrasse sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hauptstraße 

diskutiert. Laut Mitteilung des Auftraggebers ist aktuell aber eine Umsetzung derartiger 

"aktiver" Schallschutzmaßnahmen nicht geplant. Deshalb ist durch Festsetzung 

"passiver" Schallschutzmaßnahmen zumindest der ins Gebäudeinnere übertragene 

Außenlärm hinreichend zu begrenzen. Als Grundlage für die Dimensionierung der 

erforderlichen Luftschalldämmung der Außenbauteile wurden in Abschnitt 6.2.1 die die 

Außenlärmeinwirkung auf das Plangebiet kennzeichnenden resultierenden 

Außenlärmpegel bestimmt. Diese Außenlärmpegel sind in den Anlagen 17 und 18 für 

den Fall freier Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets grafisch dargestellt.  

 

Auf die weiteren Ausführungen in den Abschnitten 6.2.2 und 6.2.3 bezüglich des 

Einsatzes einer Lüftungsanlage für Schlafräume und für Räume mit sauerstoff-

verbrauchender Energiequelle sowie auf die Anordnung von Schlafräumen innerhalb 

der maßgeblich durch Außenlärm betroffenen Häuser 1 und 9 wird hingewiesen. 

 

Büro für Schallschutz 
Dr. Wilfried Jans 
 

    (Dr. Jans)       
 
 



 

 

  

 

 

Anlage 1 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Auszug aus dem vom Planungsbüro Fischer, Freiburg, gefertigten zeichnerischen Teil des 
  Bebauungsplans "Obstmarkt" (Planstand 23.03.2023) 
 



 

 

  

 

 

Anlage 2 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Frequentierung der DB-Strecke 4250 (Schwarzwaldbahn) im Bereich Ortenberg für den 
  Fahrplan 2020; Auszug aus einer e-mail der DB AG vom 16.11.2021; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 2.2.1  
 

 
 
  



 

 

  

 

 

Anlage 3 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Frequentierung der DB-Strecke 4250 (Schwarzwaldbahn) im Bereich Ortenberg für den 
  Prognosefall 2030; Auszug aus einer e-mail der DB AG vom 16.11.2021; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 2.2.1  
 

 
 
  



 

 

  

 

 

Anlage 4 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Lageplan mit Eintragung der rechnerisch berücksichtigten Emissionsflächen der Gewerbe- 
  gebiete "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" sowie des innerhalb des Plangebiets definierten 
  Immissionsorts a; Erläuterungen siehe Text, Abschnitte 2.3.1 und 4.1 
 



 

 

  

 

 

Anlage 5 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
  - zur Beurteilung von Schallimmissionen heranzuziehende, in einschlägigen Regelwerken 
   festgelegte Referenzwerte; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 3.2 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

gemäß DIN 18005 Beiblatt 1 in dB(A) 

 

Baugebiet 

 

Verkehrslärm a 

Industrie-, Gewerbe- 
und Freizeitlärm 

sowie Geräusche von 
vergleichbaren 

öffentlichen Anlagen 

 tags nachts tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS),Wochenendhaus-, 
Ferienhaus- und Campingplatzgebiete  

 

55 

 

45 

 

55 

 

40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete 
(MDW), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU) 

 

60 

 

50 

 

60 

 

45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) und Flächen für 
den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig 
sind, je nach Nutzungsart b 

 

45 bis 65 

 

35 bis 65 

 

45 bis 65 

 

35 bis 65 

a  Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. 
b  Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hoher Schutzstatus   
   anzustreben. 

Hinweis: Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 

 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm Abschnitt 6.1 (Auszug) 

Gebietskategorie Immissionsrichtwerte in dB(A) 
 tags nachts 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Dorf- Misch- und urbane Gebiete 60 45 

e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

f) reine Wohngebiete 50 35 

 

Immissionsgrenzwerte gem. Verkehrslärmschutzverordnung § 2 (Auszug) 

Schutzkategorie Immissionsgrenzwerte in dB(A) 
 tags nachts 

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 
 Kleinsiedlungsgebieten 

 
59 

 
49 

3. in Kern-, Dorf-, Mischgebieten und urbanen Gebieten 64 54 

4. in Gewerbegebieten 69 59 

 
  



 

 

  

 

 

Anlage 6 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Immissionstabelle zur Ermittlung der den Gewerbegebieten "Allmendgrün" und "Allmendgrün II" 
  zuzuordnenden Lärm-Immissionen an dem in Anlage 4 eingetragenen Immissionsort a; 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.1 
 

 
  Legende  

LEK = Emissionskontingent "tags" bzw. "nachts" in dB(A) 
S = Fläche des Emittenten in m² 
LW  = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
s = mittlere Entfernung in m 
Adiv = Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
LIK = Immissionskontingent "tags" bzw. "nachts" in dB(A) 

 
 
  



 

 

  

 

 

Anlage 7 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Lageplan mit Eintragung der bei der Immissionsprognose für das Natursteinwerk Wöhrle 
  berücksichtigten Objekte; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.2 
 



 

 

  

 

 

Anlage 8 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Immissionstabelle "tags" zur Ermittlung der Betriebslärmeinwirkung durch das Natursteinwerk 
  Wöhrle; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.2.3.1, und Legende in Anlage 9, unten 
 



 

 

  

 

 

Anlage 9 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Immissionstabelle "tags" zur Ermittlung der Betriebslärmeinwirkung durch das Natursteinwerk 
  Wöhrle; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 4.2.3.1, und Legende  
 

 
  Legende 

L''W =  flächenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A) 
S =  Fläche der Schallquelle in m² 
LW  =  Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A) 
K0 =  Zuschlag für gerichtete Abstrahlung in dB 
Adiv =  Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
Agr =  Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar =  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Aatm =  Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Re =  Pegelerhöhung durch Reflexionen in dB(A) 
Ls =  Immissionspegel in dB(A) 

LW  =  Korrektur zur Berücksichtigung von Dauer bzw. Häufigkeit der Lärmeinwirkung in dB 
KR =  durch Ruhezeitenzuschlag bedingte Erhöhung des Beurteilungspegels "tags" in dB 
Lr,t =  Beurteilungspegel "tags" in dB(A) 

  



 

 

  

 

 

Anlage 10 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Lageplan mit Eintragung der bei der Prognose der Verkehrslärmeinwirkung berücksichtigten 
  Objekte; Erläuterungen siehe Text, Abschnitte 5.1 und 5.2 
 



 

 

  

 

 

Anlage 11 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - flächenhafte Darstellung der in 2,5 m Höhe (ca. Erdgeschoss) durch den Schienen- und 
  Straßenverkehr verursachten Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (unten); 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 



 

 

  

 

 

Anlage 12 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - flächenhafte Darstellung der in 5,5 m Höhe (ca. 1. Obergeschoss) durch den Schienen- und 
  Straßenverkehr verursachten Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (unten); 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 



 

 

  

 

 

Anlage 13 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - flächenhafte Darstellung der in 8,5 m Höhe (ca. 2. Obergeschoss) durch den Schienen- und 
  Straßenverkehr verursachten Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (unten); 
  Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 



 

 

  

 

 

Anlage 14 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - grafische Darstellung der vor Fassaden potentieller Gebäude innerhalb des Plangebiets 
  zu erwartenden Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (unten) in Höhe des  
  1. Obergeschosses (5,5 m über Gelände); Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 



 

 

  

 

 

Anlage 15 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - grafische Darstellung der vor Fassaden potentieller Gebäude innerhalb des Plangebiets 
  zu erwartenden Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (unten) in Höhe des  
  2. Obergeschosses (8,5 m über Gelände); Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 5.3 
 

  



 

 

  

 

 

Anlage 16 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - Lageplan mit Eintragung der in Abschnitt 6.1 diskutierten Lärmschutzwand entlang der 
  Nordostseite der Schienentrasse; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.1 
 



 

 

  

 

 

Anlage 17 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - flächenhafte Darstellung der resultierenden Außenlärmpegel "nachts" für Räume, die dem 
  Nachtschlaf dienen; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1 
 



 

 

  

 

 

Anlage 18 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - flächenhafte Darstellung der resultierenden Außenlärmpegel "tags" für Räume, die nicht  
  dem Nachtschlaf dienen; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1 
 



 

 

  

 

 

Anlage 19 Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883 
Büro für Schallschutz 

Dr. Jans 

 Bebauungsplan "Obstmarkt" in Ortenberg 
 - grafische Darstellung der vor Fassaden potentieller Gebäude zu erwartenden resultierenden  
  Außenlärmpegel "nachts" (zum Schutz des Nachtschlafs, oben) und "tags" (unten) in Höhe  
  des jeweils ungünstigsten Geschosses; Erläuterungen siehe Text, Abschnitt 6.2.1 
 

 


